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1 Aufgaben, Ausbildung, Persönliche Ausrüstung 

1.1 Einleitung:  
Bei Einsätzen wie Waldbrände oder Großereignissen werden 
Luftfahrzeuge sehr häufig als Sonderrettungs- oder Löschgerät 
angefordert und in das Einsatzgeschehen eingebunden. Der Flugeinweiser 
unterstützt den Feuerwehr-Einsatzleiter bei Ereignissen, bei denen die 
Feuerwehr-Flughelfer noch nicht zum Einsatz kommen. (z.B. bei 
Verkehrsunfällen). Speziell bei Einsätzen auf Verkehrswegen übernimmt 
der Einweiser die Koordination des Landesplatzes für den/die NA-HS. 

1.2 Aufgaben:  
 Erkunden, Vorbereiten und Absperren von Landeplätzen für 

Hubschrauber 
 Kontinuierliches Räumen und Freihalten von Landesplätzen 
 Überwachung und Sicherung von Personen und Gegenständen am 

Landeplatz 
 Funkkommunikation mit Luftfahrzeugen 
 Einweisen von Hubschraubern mittels Handzeichen 
 Meldung von Flughindernissen im Einsatzraum und Landebereich an 

den EAKDT Flugdienst / Piloten 
 

1.3 Ausbildung:  
 Gesetzliche Bestimmungen  
 Sicherheitsbestimmungen 
 Schulung und Weiterbildung 
 Kennt die Fluggeräte in seinem Einsatzbereich (Sicheres Verhalten 

und Einweisen) 
 Verhalten bei Tätigkeiten mit Luftfahrzeugen (innen und außen)  
 Internationale Einweiszeichen (Handzeichen)  
 Einsatzvarianten mit Unterstützung von Luftfahrzeugen  
 Vorbereiten eines Landeplatzes (Tag- und Nachtbetrieb) 
 Struktur, Organisation und Ausrüstung der Bodenmannschaften  
 Erste-Hilfe 

 

1.4 Persönliche Schutzausrüstung  
 Persönliche Schutzausrüstung Branddienst komplett (mit 

Hitzeschutzhaube im Winter). Zusätzlich ist ein 
Funktionskennzeichnungsüberwurf in der Farbe ORANGE zu tragen. 
 


